
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE Vwgh Beschluss 2023/5/4 Ra
2023/09/0014

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.2023

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

10/10 Grundrechte

19/05 Menschenrechte

40/01 Verwaltungsverfahren

77 Kunst Kultur

Norm

AVG §56

AVG §68 Abs1

AVG §8

B-VG Art133 Abs4

DMSG 1923 §3 Abs1

MRKZP 01te Art1

StGG Art5

VwGG §34 Abs1

VwGVG 2014 §17

VwRallg

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2023090014_20230504L00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2023090014_20230504L00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2023090014_20230504L00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2023090014_20230504L00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2023090014_20230504L00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2023090014_20230504L00#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768&Artikel=&Paragraf=56&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P56/NOR12066813
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P56/NOR12063046
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768&Artikel=&Paragraf=68&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P68/NOR40148229
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P68/NOR12065008
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P68/NOR12063067
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768&Artikel=&Paragraf=8&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P8/NOR12062994
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&Artikel=133&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40197303
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A133/NOR40201324


4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. StGG Art. 5 heute

2. StGG Art. 5 gültig ab 23.12.1867

1. VwGG § 34 heute

2. VwGG § 34 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2021

3. VwGG § 34 gültig von 01.01.2014 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 34 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 34 gültig von 01.07.2008 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

6. VwGG § 34 gültig von 01.08.2004 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

7. VwGG § 34 gültig von 01.09.1997 bis 31.07.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/1997

8. VwGG § 34 gültig von 05.01.1985 bis 31.08.1997

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Präsident Dr. Thienel sowie die Hofräte Dr. Doblinger und

Mag. Feiel als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Dr. Hotz, über die außerordentliche Revision des Ing. A B

in C, vertreten durch die CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH in 1010 Wien, Gauermanngasse 2, gegen das

Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Dezember 2022, W183 2253918-1/7E, betreEend

Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz (belangte Behörde vor dem Verwaltungsgericht:

Bundesdenkmalamt), den Beschluss gefasst:

Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Begründung

1        Mit dem im Beschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung ergangenen

angefochtenen Erkenntnis stellte das Bundesverwaltungsgericht gemäß §§ 1 und 3 Denkmalschutzgesetz (DMSG) im

Sinn einer Teilunterschutzstellung nach § 1 Abs. 8 DMSG fest, dass die Erhaltung eines näher bezeichneten

Wohnhauses, unter Ausnahme des dreigeschoßigen Hoftrakts sowie der restlichen zweigeschoßigen, im

19. Jahrhundert an den Straßentrakt angefügten Bauteile, an einer näher bezeichneten Adresse in Wien im öffentlichen

Interesse gelegen sei.Mit dem im Beschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung

ergangenen angefochtenen Erkenntnis stellte das Bundesverwaltungsgericht gemäß Paragraphen eins,

und 3 Denkmalschutzgesetz (DMSG) im Sinn einer Teilunterschutzstellung nach Paragraph eins, Absatz 8, DMSG fest,

dass die Erhaltung eines näher bezeichneten Wohnhauses, unter Ausnahme des dreigeschoßigen Hoftrakts sowie der

restlichen zweigeschoßigen, im 19. Jahrhundert an den Straßentrakt angefügten Bauteile, an einer näher bezeichneten

Adresse in Wien im öffentlichen Interesse gelegen sei.

Die Revision erklärte es gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG für nicht zulässig.Die Revision erklärte es gemäß Artikel 133, Absatz

4, B-VG für nicht zulässig.

2        Gegen das Erkenntnis eines Verwaltungsgerichts ist die Revision nach Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig, wenn sie von

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis

unter anderem von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht oder eine solche fehlt.Gegen das

Erkenntnis eines Verwaltungsgerichts ist die Revision nach Artikel 133, Absatz 4, B-VG zulässig, wenn sie von der

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis unter

anderem von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht oder eine solche fehlt.

3        Bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist der Verwaltungsgerichtshof an
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den Ausspruch des Verwaltungsgerichts nach § 25a Abs. 1 VwGG nicht gebunden (§ 34 Abs. 1a VwGG). Er hat die

Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision im Rahmen der dafür in der Revision gesondert vorgebrachten Gründe

(§ 28 Abs. 3 VwGG) zu überprüfen.Bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG

ist der Verwaltungsgerichtshof an den Ausspruch des Verwaltungsgerichts nach Paragraph 25 a, Absatz eins, VwGG

nicht gebunden (Paragraph 34, Absatz eins a, VwGG). Er hat die Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision im

Rahmen der dafür in der Revision gesondert vorgebrachten Gründe (Paragraph 28, Absatz 3, VwGG) zu überprüfen.

4        Der Revisionswerber, der sich durch das angefochtene Erkenntnis in seinem Recht auf Beachtung der

eingetretenen Rechtskraft wegen Vorliegens einer bereits entschiedenen Rechtssache und auf das Unterbleiben der

Unterschutzstellung dieses Hauses verletzt erachtet, bringt zur Zulässigkeit seiner Revision unter dem Gesichtspunkt

eines Abweichens von Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zusammengefasst vor, dass das

Unterschutzstellungverfahren in der Vergangenheit formlos eingestellt worden sei. Das amtswegig eingeleitete

Verwaltungsverfahren sei damit erledigt und (rechtskräftig) beendet. Käme der formlosen Einstellung keine

Rechtskraftwirkung zu, läge ein RechtsschutzdeGzit vor, weil diesfalls Unterschutzstellungsverfahren unbeschränkt so

lange geführt werden könnten, bis sich ein öEentliches Erhaltungsinteresse ergebe, während dem BetroEenen keine

rechtliche Möglichkeit zustünde, eine Entscheidung der Behörde zu erzwingen. Im Hinblick auf die formlose Einstellung

sei das Prozesshindernis der entschiedenen Sache (res iudicata) missachtet worden. Zudem folge aus dem Gedanken

der materiellen Rechtskraft grundsätzlich eine Bindungswirkung an eine behördliche Entscheidung (Hinweis auf

VwGH 9.8.2018, Ra 2018/22/0078; 24.5.2016, Ra 2016/03/0050).

5        Ferner wird die Zulässigkeit der Revision mit dem Fehlen einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur

Frage, ob im Unterschutzstellungsverfahren eine Rechtskraftwirkung durch eine formlose Verfahrenseinstellung

eintreten könne, begründet. Da weder der von einem Unterschutzstellungsverfahren BetroEene den formlosen

Abschluss des Verfahrens durch einen Antrag herbeiführen könne noch das Denkmalschutzgesetz eine Möglichkeit

vorsehe, das Nichtbestehen eines öEentlichen Erhaltungsinteresses festzustellen und auch die bescheidmäßige

Einstellung des Verfahrens zur Unterschutzstellung im Denkmalschutzgesetz nicht vorgesehen sei, wäre andernfalls

ein eEektiver Rechtsschutz verwehrt, wenn der formlosen Einstellung des Unterschutzstellungsverfahrens keine

Rechtskraftwirkung zukäme.

6        In der Revision werden keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinn des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche

Bedeutung zukäme:In der Revision werden keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinn des Artikel 133, Absatz

4, B-VG grundsätzliche Bedeutung zukäme:

7        Die in der Revision zitierten Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes zur Darlegung eines Abweichens von

dessen Rechtsprechung durch das Bundesverwaltungsgericht (VwGH 9.8.2018, Ra 2018/22/0078; 24.5.2016,

Ra 2016/03/0050) sind schon deshalb zu diesem Zweck nicht geeignet und nicht einschlägig, lagen doch in beiden

Fällen rechtskräftige Entscheidungen eines Landesverwaltungsgerichts bzw. einer Behörde vor.

8        Es fehlt aber zu dem vorliegenden Sachverhalt auch nicht an Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. So

wurde in der Judikatur bereits mehrfach zu unterschiedlichen Rechtsgebieten festgehalten, dass formlose

Entscheidungen oder Verfahrenseinstellungen außerhalb von Verwaltungsstrafverfahren nicht in Rechtskraft

erwachsen (vgl. etwa VwGH 19.6.1997, 95/20/0538, zum Strafvollzugsgesetz; VwGH 30.6.2015, 2013/03/0150, mwN,

zum Eisenbahngesetz 1957; VwGH 29.11.2018, Ra 2016/06/0034, Rn. 45, zum

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000).Es fehlt aber zu dem vorliegenden Sachverhalt auch nicht an

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. So wurde in der Judikatur bereits mehrfach zu unterschiedlichen

Rechtsgebieten festgehalten, dass formlose Entscheidungen oder Verfahrenseinstellungen außerhalb von

Verwaltungsstrafverfahren nicht in Rechtskraft erwachsen vergleiche , etwa VwGH 19.6.1997, 95/20/0538, zum

Strafvollzugsgesetz; VwGH 30.6.2015, 2013/03/0150, mwN, zum Eisenbahngesetz 1957; VwGH 29.11.2018,

Ra 2016/06/0034, Rn. 45, zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000).

9        Eine bescheidmäßige Einstellung des Verfahrens zur Unterschutzstellung nach § 3 Abs. 1 DMSG ist im Gesetz

nicht vorgesehen. Auch dass einer Eigentümerin im Verfahren zur Unterschutzstellung gemäß § 3 Abs. 1 DMSG

Parteistellung zukommt, vermag ihr keinen Anspruch auf bescheidmäßige Einstellung eines amtswegig eingeleiteten

Verfahrens zu verschaEen, sodass dieses jederzeit und nach außen formfrei eingestellt werden kann (siehe zum

Ganzen VwGH 31.1.2001, 98/09/0159; vgl. auch VwGH 29.4.2011, 2010/09/0230, zur fehlenden [Selbst-
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]Bindungswirkung der Äußerungen der für den Denkmalschutz zuständigen Behörde in baurechtlichen

Angelegenheiten).Eine bescheidmäßige Einstellung des Verfahrens zur Unterschutzstellung nach Paragraph 3, Absatz

eins, DMSG ist im Gesetz nicht vorgesehen. Auch dass einer Eigentümerin im Verfahren zur Unterschutzstellung gemäß

Paragraph 3, Absatz eins, DMSG Parteistellung zukommt, vermag ihr keinen Anspruch auf bescheidmäßige Einstellung

eines amtswegig eingeleiteten Verfahrens zu verschaEen, sodass dieses jederzeit und nach außen formfrei eingestellt

werden kann (siehe zum Ganzen VwGH 31.1.2001, 98/09/0159; vergleiche , auch VwGH 29.4.2011, 2010/09/0230, zur

fehlenden [Selbst-]Bindungswirkung der Äußerungen der für den Denkmalschutz zuständigen Behörde in

baurechtlichen Angelegenheiten).

10       Die vom Revisionswerber zu erkennen vermeinte Rechtsschutzlücke liegt tatsächlich ebenfalls nicht vor, ist doch

erst durch die Erlassung eines Bescheids gemäß § 3 Abs. 1 DMSG eine Beschränkung der Rechtsposition als

Eigentümer möglich (vgl. auch hiezu VwGH 31.1.2001, 98/09/0159).Die vom Revisionswerber zu erkennen vermeinte

Rechtsschutzlücke liegt tatsächlich ebenfalls nicht vor, ist doch erst durch die Erlassung eines Bescheids gemäß

Paragraph 3, Absatz eins, DMSG eine Beschränkung der Rechtsposition als Eigentümer möglich vergleiche , auch hiezu

VwGH 31.1.2001, 98/09/0159).

1 1       Die sich wegen Nichtvorliegens der Voraussetzungen des Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zur Behandlung eignende

Revision war daher gemäß § 34 Abs. 1 VwGG ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen.Die sich wegen Nichtvorliegens

der Voraussetzungen des Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht zur Behandlung eignende Revision war daher gemäß

Paragraph 34, Absatz eins, VwGG ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen.

Wien, am 4. Mai 2023
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